
Ergänzende Bestimmungen zur Vergabe von Mitteln aus dem Förderprogramm 
„Lebensraum verbessernde Maßnahmen im Rahmen des Insektenschutzes“

zur Richtlinie für die finanzielle Förderung von Zuwendungen durch den Kreis 
Nordfriesland vom 14.05.2019 (s. Anlage II).

Diese werden nachfolgend unterstrichen und kursiv dargestellt.

1. Allgemeines

1.1 Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinien sind einmalige oder laufende 
Geldleistungen an außerhalb der Kreisverwaltung stehende Stellen oder Personen 
zur Förderung bestimmter Zwecke. Dazu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende und investive Zwecke, Schuldendiensthilfen und andere rückzahlbare oder 
nicht rückzahlbare Leistungen.

In Ergänzung zur oben genannten Bestimmung sind folgende Maßnahmen 
Gegenstand der Förderung durch das Fördemrogramm „Lebensraum verbessernde
Maßnahmen im Rahmen des Insektenschutzes“:
a) Wissenschaftliche Vorarbeiten wie beispielsweise Kartierungen oder die

Erstellung von Konzepten zur Pflege oder Aufwertung von
Insektenlebensräumen.

b) Die Anlage von Blühflächen durch das Ausbringen von Saatgut.
c) Das Pflanzen von möglichst unterschiedlichen standortgerechten und

heimischen Obstbäumen.
d) Das Pflanzen von möglichst unterschiedlichen standortgerechten und 

heimischen Straßenbäumen. Eine Liste empfohlener, standortheimischer Baum
und Straucharten ist diesen Ergänzungen beigefügt.

e) Projekte mit umweltnädagogischem Schwerpunkt, sofern dies mit konkreten 
Maßnahmen verbunden ist (z. B. Anlage von Hochbeeten. Insektenhotels o. ä.).

Neben den diesen Maßnahmen sind weitere Maßnahmen förderfähig, sofern sie
dem Zuwendungszweck dienen und die hier genannten Anforderungen erfüllen.

1.4 Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht.
Über die Zuwendung wird nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel durch den Kreistag entschieden.

Abweichend von dieser Regelung trifft der Umwelt- und Energieausschuss die
Entscheidung über die Vergabe von Mitteln aus dem'Fördemrogramm ..Lebensraum
verbessernde Maßnahmen im Rahmen des Insektenschutzes“ nach Vorlage durch
die Verwaltung.

2. Bewilligungsvoraussetzungen
2.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Zuwendungsempfängerinnen und 

Zuwendungsempfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße 
Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung der 
Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen.

In Ergänzung zu diesen Bestimmungen können lediglich Vereine. Verbände und
Kommunen aus dem Kreis Nordfriesland Zuwendungen erhalten. Zusätzlich können
überregionale Projekte von Verbänden gefördert werden, wenn ein Mehrwert für den
Insektenschutz bzw. die Artenvielfalt für das Kreisgebiet Nordfriesland gegeben ist
(sog. Verbundoroiekte).

2.4.Bemessungsgrundlage sind die vom Kreis oder anderen öffentlichen 
Dienststellen festgestellten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, die unter

1



Anlegung eines strengen Maßstabes für eine sparsame, wirtschaftliche und 
zweckmäßige Erlangung des jeweiligen Zuwendungszwecks unmittelbar entstehen.

In Ergänzung zu dieser Bestimmung sind folgende Kostenpunkte förderfähio:

• Generell sind Material und Anschaffungskosten in Höhe von mindestens
250 Euro förderfähig (Mindestfördersumme).

• Bei Maßnahmen nach 1.1.a) sind die für die Erbringung der 
wissenschaftlichen Vorarbeiten notwendigen Kosten förderfähig. Kosten für
die Vergabe externer Aufträge sind nicht förderfähig.

• Bei Maßnahmen nach 1.1.b) sind die Anschaffungskosten für Saatgut
förderfähig.

• Bei Vorhaben nach 1.1.c) und 1.1.d) sind die Anschaffungskosten für
Gehölze förderfähig (Siehe Anlage I).

• Personal- und Maschinenkosten sind nicht förderfähig.

4. Antragsverfahren
4.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung für das kommende Haushaltsjahr bedarf es bis 

zum 01.08. des laufenden Haushaltsjahres eines Antrages in schriftlicher oder 
elektronischer Form (Anlage 1).

Ergänzende Regelung: Antragstellende können einen formlosen Antrag für das
laufende Haushaltsjahr in schriftlicher oder elektronischer Form beim Fachdienst
Umwelt und Klimaschutz des Kreis Nordfriesland bis zum 31.08. des laufenden
Haushaltsjahres einreichen:
Beantragen Zuwendungsberechtigte Förderung für mehrere Vorhaben innerhalb
eines Kalenderjahres, so sind diese möglichst in einem Förderantrag gesammelt
einzureichen.

Der Antrag muss die zur Beurteilung der Notwendigkeit und Angemessenheit der 
Zuwendung erforderlichen Angaben enthalten. Die Angaben sind durch geeignete 
Unterlagen zu belegen.
• Dazu gehören insbesondere:
• eine kurze Selbstdarstellung bei erstmaliger Antragstellung des für die Vorhaben 

bzw. das Projekt verantwortlichen Trägers,
• eine Erläuterung der beabsichtigten Maßnahme
• ein Kosten- und Finanzierungsplan mit allen voraussichtlichen Einnahmen und 

Ausgaben. Zuschüsse von Dritten zählen dabei zu den Einnahmen.

Weiterhin müssen Anträge neben einer Beschreibung des geplanten Vorhabens
folgende zusätzliche Angaben enthalten:

• eine kartographische Darstellung über die betroffenen Flächen

• ggf. Angaben zur fortlaufenden Pflege der betroffenen Flächen nachdem die
geförderte Maßnahme angeschlossen ist

• sofern vorhanden Kostenvoranschläge bzw. Angebote externer Firmen

Das zuständige Fachamt hat den Antrag zu prüfen und das Ergebnis in einem 
Vermerk festzuhalten. In dem Vermerk soll insbesondere auf die Notwendigkeit und 
Angemessenheit der Zuwendung eingegangen werden, auf die Sicherung der 
Gesamtfinanzierung und die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre des 
Kreises, soweit hierzu eine besondere Aussage nach Lage des Einzelfalles geboten 
ist.
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In Ergänzung zu obiger Bestimmung ist der Fachdienst „Umwelt und Klimaschutz“ für
die Prüfung und Bearbeitung von Anträgen für Lebensraum verbessernde
Maßnahmen in Rahmen des Insektenschutzes zuständig.

5. Bewilligungsverfahren
5.1 Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt nach entsprechender Entscheidung des 

Kreistages. Bei erstmaligen Zuwendungen erfolgt dies auf Vorschlag des zuständigen 
Fachausschusses unter Beteiligung des Finanz- und Bauausschusses. Das gleiche 
gilt für bestehende Zuwendungen für die ein Erhöhungsantrag vorliegt.

Abweichend von dieser Regelung entscheidet der Umwelt- und Energieausschuss
über die Vergabe von Mitteln aus dem Fördemrogramm ..Lebensraum verbessernde
Maßnahmen im Rahmen des Insektenschutzes“ nach Vorlage durch die Verwaltung.

5.2 Zuwendungen werden durch schriftlichen Bescheid nach Genehmigung des 
Haushaltes des Kreises i. d. R. für das laufende Haushaltsjahr zweckgebunden 
bewilligt. Soweit dem Antrag nicht entsprochen wird, ist dies zu begründen. Bei 
gesetzlichen Aufgaben sind zudem die Regelungen der §§ 106,109 
Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein (LVwG)zu beachten.

In Ergänzung zu den vorgenannten Anforderungen enthält der Bescheid folgende
Bestimmungen:

• Erkenntnisse, die durch die Vorhaben gewonnen werden, sind öffentliches
Wissen und können vom Kreis Nordfriesland veröffentlicht werden.

• Bei Veröffentlichungen und Presseberichterstattungen ist darauf hinzuweisen.
dass die Vorhaben durch den Kreis Nordfriesland gefördert wurden.

• Bestandteil eines Zuwendungsbescheids auf Ausgabenbasiswerden die
Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Proiektförderung
(ANBest-P oder K) in der jeweils aktuellen Fassung.

Die zugewendeten Fördermittel sind bis Ende des Kalenderjahres vollständig
abzufordern. Eine Aufteilung der Fördersumme auf mehrere Haushaltsjahre ist nicht
möglich.

Husum, den 26.04.2021

Florian Lorenzen 
Landrat

Anlagen

I. Liste förderfähiger Baum- und Straucharten

II. Richtlinien für die finanzielle Förderung von Zuwendungen durch den Kreis Nordfriesland 
mit Anlagen 1 und 2
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Anlage I zu den Ergänzenden Bestimmungen zur Vergabe von Mitteln aus dem 
Förderprogramm „Lebensraum verbessernde Maßnahmen im Rahmen des 
Insektenschutzes“ 
 

Liste förderfähiger Baum- und Straucharten 

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

 Baumarten1 Straucharten 

Geest Stieleiche, Rotbuche, 
Hainbuche, Bergahorn, 
Vogelkirsche, Zitterpappel, … 

Feldahorn, Weißdorn, Hundsrose, 
Bluthartriegel, Hasel, Pfaffenhütchen, 
Wildapfel, Wildbirne, Schlehe, 
Vogelbeere (Eberesche), … 

Marsch Esche, Silberweide, 
Schwarzerle, Graupappel, … 

Grauweide, Öhrchenweide, 
Lorbeerweide, Weißdorn, Feldahorn, 
Faulbaum, Hundsrose, Vogelbeere 
(Eberesche), … 

 

_______________________________________________________________ 
1 Empfehlung für hochstämmige Bäume: Stammumfang von 14/16 cm und in den ersten 
Jahren mit einem Dreibock gegen Windkräfte sichern. 

 



 
Richtlinien  

für die finanzielle Förderung von Zuwendungen 
                                                    durch den Kreis Nordfriesland 

 

 
Für Zuwendungen, die der Kreis außerhalb der Kreisverwaltung stehenden Stellen aus 
eigenen Haushaltsmitteln bewilligt, gelten die bestehenden haushaltsrechtlichen 
Bestimmungen und die nachstehende Richtlinie. Soweit diese keine konkreteren 
Regelungen enthalten, sind die Verwaltungsvorschriften des Landes zu § 44 
Landeshaushaltsordnung (LHO) für Zuwendungen an kommunale Körperschaften und 
an Dritte in der jeweils geltenden Fassung analog anzuwenden. 
 

1. Allgemeines  
 
1.1 Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinien sind einmalige oder laufende Geld-

leistungen an außerhalb der Kreisverwaltung stehende Stellen oder Personen zur 
Förderung bestimmter Zwecke. Dazu gehören Zuweisungen und Zuschüsse für 
laufende und investive Zwecke, Schuldendiensthilfen und andere rückzahlbare 
oder nicht rückzahlbare Leistungen.  
  

1.2 Diese Richtlinie ist nicht anzuwenden  
 

 auf Sachleistungen 
 auf Leistungen, die der Kreis seit 2018 für seine finanzschwachen 

Gemeinden und Städte im Rahmen seiner Ausgleichs- und 
Ergänzungsfunktion nach § 20 Kreisordnung (KRO) gewährt 

 auf Umlagen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, denen der Kreis 
angehört 

 auf Mitgliedsbeiträge.  
 

Sie gelten ferner nicht: 
 

 für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen an Städte und 
Gemeinden nach § 12 des kommunalen Finanzausgleichsgesetz (FAG). 
Für diese sind ausschließlich die Richtlinien des Landes zur Gewährung 
von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen (§§ 12, 13 FAG) in der 
jeweils geltenden Fassung anzuwenden 

 für Zuschüsse zum Defizitausgleich der Beteiligungen des Kreises NF, an 
denen der Kreis mit einem Kapitalanteil vertreten ist 

 
1.3 Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden:  

 
 Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben der Zuwendungsempfängerin 

oder des Zuwendungsempfängers für einzelne inhaltlich und zeitlich 
abgegrenzte Vorhaben (Projektförderung) und  

 Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder Teils der 
Ausgaben der Zuwendungsempfängerin oder des 
Zuwendungsempfängers (institutionelle Förderung). 

 
1.4 Ein allgemeiner Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. 

Über die Zuwendung wird nach pflichtgemäßem Ermessen im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel durch den Kreistag entschieden.  



 
 
2.  Bewilligungsvoraussetzungen  

 
2.1 Zuwendungen sollen nur für Maßnahmen bewilligt werden, die im öffentlichen 

Interesse liegen, die ohne Zuwendung nicht oder nicht in dem notwendigen 
Umfang durchgeführt werden können und an denen sich die 
Zuwendungsempfängerin/der Zuwendungsempfänger selbst finanziell 
angemessen beteiligt. Die Gesamtfinanzierung des Vorhabens einschließlich der 
Folgekosten muss gesichert sein. 

      Liegt der zu fördernde Zweck auch im Interesse von Dritten, sollen diese sich 
angemessen an den zuwendungsfähigen Ausgaben beteiligen. 

 
2.2 Zuwendungen dürfen nur solchen Zuwendungsempfängerinnen und Zu-

wendungsempfängern bewilligt werden, bei denen eine ordnungsgemäße 
Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die Verwendung 
der Mittel bestimmungsgemäß nachzuweisen.  
 

2.3  Im Falle der Mehrfachförderung ist durch Abstimmung unter den bewilligenden 
Stellen eine Doppelförderung auszuschließen. 
 

2.4 Bemessungsgrundlage sind die vom Kreis oder anderen öffentlichen Dienststellen 
festgestellten zuwendungsfähigen Gesamtausgaben, die unter Anlegung eines 
strengen Maßstabes für eine sparsame, wirtschaftliche und zweckmäßige 
Erlangung des jeweiligen Zuwendungszwecks unmittelbar entstehen. 

 
3. Finanzierung 

Die Zuwendung wird grundsätzlich zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden 
Zwecks bewilligt. Sie dient der Deckung des Fehlbedarfs, der insoweit verbleibt, 
als die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger die 
zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder fremde Mittel zu decken 
vermag. 
 

4. Antragsverfahren 
 

4.1 Für die Bewilligung einer Zuwendung für das kommende Haushaltsjahr bedarf es   
      bis zum 01.08. des laufenden Haushaltsjahres eines Antrages in schriftlicher   
      oder elektronischer Form (Anlage1). Der Antrag muss die zur Beurteilung  
      der Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben  
      enthalten. Die Angaben sind durch geeignete Unterlagen zu belegen. 
  Dazu gehören insbesondere: 

 eine kurze Selbstdarstellung bei erstmaliger Antragstellung des für die 
Vorhaben bzw. das Projekt verantwortlichen Trägers, 

 eine Erläuterung der beabsichtigten Maßnahme  
 ein Kosten- und Finanzierungsplan mit allen voraussichtlichen Einnahmen     

und Ausgaben. Zuschüsse von Dritten zählen dabei zu den Einnahmen. 
 

Das zuständige Fachamt hat den Antrag zu prüfen und das Ergebnis in einem  
Vermerk festzuhalten. In dem Vermerk soll insbesondere auf die Notwendigkeit 
und Angemessenheit der Zuwendung eingegangen werden, auf die Sicherung der 
Gesamtfinanzierung und die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre 
des Kreises, soweit hierzu eine besondere Aussage nach Lage des Einzelfalles 
geboten ist. 



 
4.2 Bei jährlich wiederkehrenden Förderungen reicht eine Bezugnahme auf den  

Erstantrag mit Angabe der  eingetretenen Änderungen aus, die eine erhöhte 
Zuwendung des Kreises notwendig machen.  
 

4.3 Bei investiven Maßnahmen kann die Vorlage weiterer Unterlagen erforderlich 
sein. Dieses bestimmt sich nach fachlich inhaltlichen Notwendigkeiten und wird 
durch das zuständige Fachamt sowie durch die für das Gebäudemanagement 
und Liegenschaften zuständige Organisationseinheit festgelegt. 
 

      5  Bewilligungsverfahren 
 
     5.1 Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt nach entsprechender Entscheidung des  
           Kreistages. Bei erstmaligen Zuwendungen erfolgt dies auf Vorschlag des  
 zuständigen Fachausschusses unter Beteiligung des Finanz- und  
 Bauausschusses. Das gleiche gilt für bestehende Zuwendungen für die ein  
           Erhöhungsantrag vorliegt. 
 
      5.2 Zuwendungen werden durch schriftlichen Bescheid nach Genehmigung 
            des Haushaltes des Kreises  i. d. R. für das laufende Haushaltsjahr    
            zweckgebunden bewilligt.  
            Soweit dem Antrag nicht entsprochen wird, ist dies zu begründen.  
            Bei gesetzlichen Aufgaben sind zudem die Regelungen der §§ 106,109   
            Landesverwaltungsgesetz Schleswig-Holstein (LVwG)zu beachten. 
 

6  Nachweis der Verwendung 
 
6.1 Das zuständige Fachamt hat die ordnungsmäßige Verwendung der Zuwendung  

in geeigneter Weise zu überwachen.  
 
6.2 Die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger hat zum 

Nachweis der bestimmungsgemäßen Verwendung einen Verwendungsnachweis 
zu fertigen, der aus einem sachlichen Bericht und einem Nachweis der 
Einnahmen und Ausgaben besteht. Auf die Anlage 2 zu dieser Richtlinie wird 
verwiesen. Für investive Zuwendungen können ergänzende 
Verwendungsnachweise eingefordert werden, die sich aus dem jeweiligen 
Zuwendungsbescheid ergeben. Sollte aufgrund einer gemeinsamen Förderung 
der Zuwendung durch Bund/Land ein erweiterter Verwendungsnachweis gefordert 
werden, kann auf einen Verwendungsnachweis nach dieser Richtlinie verzichtet 
werden. 

 
6.3 Der Verwendungsnachweis ist dem Kreis jährlich zum 15.03. unaufgefordert 

vorzulegen; bei investiven Zuwendungen zudem innerhalb von 3 Monaten nach 
Abschluss der Maßnahme bzw. zu den im Zuwendungsbescheid enthalten 
Fristen. Der Kreis behält sich vor, durch Einsicht in die Bücher bzw. Belege des 
Zuwendungsempfängers/Zuwendungsempfängerin sowie durch örtliche 
Besichtigung zu überprüfen, ob die investiven Mittel bestimmungsgemäß 
verwandt wurden. Das zuständige Fachamt hat den vorzulegenden 
Verwendungsnachweis unverzüglich zu prüfen und ob die Zuwendung dem 
Bewilligungsbescheid entsprechend verwendet und der mit der Zuwendung 
beabsichtigte Zweck erreicht worden ist. Das Ergebnis ist zu vermerken.  

 
6.4 Auf die Vorlage eines Verwendungsnachweises kann ausnahmsweise verzichtet 

werden, wenn die einmalige bzw. jährliche Zuwendung im Einzelfall einen Betrag 



von 1.500 EURO nicht übersteigt. In diesen Fällen genügt eine Erklärung der 
Zuwendungsempfängerin oder des Zuwendungs-empfängers darüber, dass die 
Zuwendung zweckentsprechend verwendet worden ist. Das Prüfungsrecht des 
sachlich zuständigen Fachamtes bleibt hiervon unberührt. 

 
6.5 Ermäßigen sich die Gesamtausgaben oder kommen neue Deckungsmittel hinzu, 

ist die Zuwendungsempfängerin oder der Zuwendungsempfänger verpflichtet, 
dies dem Kreis unverzüglich mitzuteilen. Die Zuwendung ermäßigt sich dann in 
entsprechender Höhe. 

 
 
6.6 Vereinfachungen für Gemeinden und Gemeindeverbände 
      In den Fällen, in denen die Zuwendung des Kreises unter 25.000 Euro liegt, 

können für Gemeinden und Gemeindeverbände folgende Vereinfachungen 
gelten: 

 
 Die bewilligte Zuwendung wird auf Antrag nach Beginn der Maßnahme in 

einer Summe ausgezahlt.  
 Die Vorlage eines Verwendungsnachweises entfällt. Der 

Verwendungsnachweis wird durch eine Erklärung des 
Zuwendungsempfängers ersetzt, dass die Mittel zweckentsprechend 
verwendet wurden. In der Erklärung sind auch die Höhe der Gesamtkosten 
und ihre Finanzierung anzugeben. 

 Eine Rückzahlung von Kreismitteln entfällt, wenn sich die Gesamtkosten um 
nicht mehr als 5 % gegenüber den als förderungsfähig anerkannten Kosten 
reduziert haben. 

 
7 Rückforderung der Zuwendung und Verzinsung 
 
7.1 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie als 

Folge hiervon die Erstattung der Zuwendungen und die Verzinsung richten sich 
nach dem Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. §§ 116, 117, 117 a 
Landesverwaltungsgesetz –LVwG-; §§ 45, 47, 50 SGB X). Die erforderlichen 
Verwaltungsakte sind im Allgemeinen unter Angabe der Rechtsgrundlage 
schriftlich zu begründen (§ 109 LVwG). 

 
     7.2 Die Zuwendung ist zurückzufordern, wenn die Maßnahme nicht stattgefunden hat   
           bzw. nicht durchgeführt wurde. Sie ist insbesondere ganz oder teilweise  
           zurückzufordern, wenn nicht der Nachweis erbracht wird, dass sie in vollem  
           Umfange den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend verwendet  
           worden ist. Ferner ist die Zuwendungsempfängerin oder der 

Zuwendungsempfänger verpflichtet, dem Kreis unverzüglich anzuzeigen, wenn sie 
oder er nach Vorlage des Finanzierungsplanes -auch nach Vorlage des 
Verwendungsnachweises- weitere Zuwendungen bei anderen öffentlichen Stellen 
beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie oder er -ggf. weitere Mittel- von 
Dritten erhält. Dies gilt auch, wenn der Verwendungszweck oder sonstige für die 
Bewilligung der Zuwendung maßgeblichen Umstände sich ändern oder wegfallen. 

 
 
     7.3  bei investiven Zuwendungen richtet sich die Erstattungspflicht nach der  
            Zweckbindung  der Zuwendung. Die Zweckbindungsfrist richtet sich nach dem  
            Gegenstand der Zuwendung. Sie beträgt:  

 10 Jahre bei Zuwendungen in Zusammenhang mit beweglichen Gegenständen 
 25 Jahre bei Zuwendungen in Zusammenhang mit unbeweglichen Gegenständen. 



Die Zuwendung ist zu erstatten, wenn sie nicht oder nicht mehr für den
vorgesehenen Zweck verwendet wird.
Bei Fördermaßnahmen im Zusammenhang mit beweglichen Gegenständen reduziert
sich der Erstattungsbetrag des Kreises um jährlich 10 %; bei Fördermaßnahmen im
Zusammenhang mit unbeweglichen Gegenständen um jährlich 4 %;
Innerhalb der zeitlichen Bindung führt eine Verwendung der Gegenstände entgegen
dem Zuwendungszweck und eine Nichtverwendung insoweit regelmäßig zum
Widerruf der Zuwendung.
Über den Wegfall oder die Aussetzung der zweckentsprechenden Nutzung ist der
Kreis unverzüglich zu unterrichten.

Die Zuwendungen des Kreises dürfen nur soweit und nicht eher angefordert
werden, als sie voraussichtlich innerhalb von drei Monaten nach Auszahlung für
fällige Zahlungen im Rahmen des Zuwendungszweckes benötigt werden.
Wird dieser Zeitraum überschritten, werden für die Zeit von der Auszahlung bis zur
zweckentsprechenden Verwendung Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen
Basiszinssatz nach § 247 BGB für das Jahr fällig.

Für Erstattungsansprüche des Kreises sind für die Zeit nach Beendigung der
zweckentsprechenden Verwendung bis zur Festsetzung der Rückforderung
ebenfalls Zinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz nach § 247
BGB für das Jahr fällig.

8 Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt gemäß des Empfehlungsbeschlusses des Finanz - und
Bauausschusses vom 09.05.2019 mit sofortiger Wirkung in
Kraft

Husum, 14.05.2019

Kr

Dieici ndiiac 

Landrat

Anlage
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Anlage 1 
Richtlinie für die finanzielle Förderung von Zuwendungen durch den Kreis NF 
 
 
 
  , den  20  
 (Ort)   (Datum)   
 
 
Antragsteller/in: 
 
 
 
 

Verbindliche Auskunft erteilt: 
 
 
 
 
 
                                                                   
                                                                           

Bankverbindung: Telefon/Telefax: 
 
 
 
E-Mail: 
 

 
 
 
 
 
 
 
Antrag auf Gewährung einer Zuwendung für die Maßnahme/ das Projekt______ 
 
für das HH-Jahr 20    (Antragsfrist 01.08.des laufenden Haushaltsjahres) 
 
 
 
Ich/Wir beantrage(n) die Gewährung einer Zuwendung in Höhe von 
 
 

   €. 
 
 

Die Zuwendung soll folgenden Zwecken dienen: 
(Bitte schildern Sie in eigenen Worten, welcher Nutzen für die Allgemeinheit durch die För-
derung Ihrer Maßnahme/Projektes entsteht. Hier können verschiedene Aspekte benannt 
werden wie soziale, kulturelle oder integrative Förderung) 
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1. Die beantragten Mittel werden für folgende Maßnahmen 

benötigt. Detaillierte Angaben zu den angestrebten Zielen 
sind anzugeben, d.h. was ist im einzelnen geplant, was soll 
erreicht werden, in welchem Zeitraum usw. 
 
 
 

 
 

2. Mittel, die der Antragsteller/in für den gleichen Zweck bei 
anderen Stellen beantragt hat oder beantragen will oder die 
ihm/ihr von dritter Stelle bereits bewilligt oder in Aussicht 
gestellt sind, sind aufzuführen (Höhe und Leistungsgewäh-
rer. 
 
 

 
 
 

   
3. Höhe der Zuwendungen, die dem/der Antragsteller/in für 

den gleichen Zweck in den letzten drei Jahren gewährt 
worden sind, sind mit Angabe des Zeitpunktes der Bewilli-
gung und der bewilligenden Stelle einzutragen. Wenn An-
träge abgelehnt wurden, ist die Begründung anzugeben. 
 
 

 

   
4. Die derzeitige Finanzierung(Einnahmen) Ihrer Arbeit/Ihres 

Engagements z.B. Zuschüsse, Spenden ) ist detailliert dar-
zulegen. Der anliegende Finanzierungsplan ist auszufüllen. 
Alternativ kann bei vollständigem Informationsgehalt der 
eigene Haushalts- oder Wirtschaftsplan bzw. Finanzie-
rungsplan beigefügt werden. 
 

 

   
5. Die Art und Höhe der Ausgaben (z.B. Miete, Gehälter, 

Verwaltungskosten) sind darzustellen. Ein Personal/-
Stellenplan ist beizufügen. Dabei sind neben den Personal-
stellen und jeweiligen Personalkosten die Eingruppierung, 
die Stundenzahl und die Dauer der Beschäftigung der Mit-
arbeiter/innen aufzuzeigen. 
 

 

6. Die Erklärung über eine evtl. Berechtigung zum Vorsteuer-
abzug nach § 15 UStG ist vorzulegen. Ggf. sind die sich 
hieraus ergebenden Vorteile im Haushalts- oder Wirt-
schaftsplan – bzw. Finanzierungsplan – auszuweisen. 

 

7. Zeitpunkt, zu dem die Mittel spätestens benötigt werden.  
   
8. Es sind Angaben in welcher Weise die Mittel beim/bei der 

Antragsteller/in verwaltet werden, insbesondere, wie die 
Verantwortlichkeiten geregelt sind und ob eine ausreichen-
de Kassen- und Buchführung vorhanden ist, zu machen. 

 

   
   
 
 Hiermit erklären wir, dass wir alle als Kostenträger in Frage kommenden Dritten auf ihre 

Leistungspflicht hin geprüft haben und die Ansprüche geltend gemacht haben. 
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Es haben bereits Gespräche mit 
 

  
 

, am  

  
 

, am  

  
 

, am  

 
mit grundsätzlich    positivem/    negativem Ergebnis stattgefunden. 
 
 
Ich/Wir versichere(n) die Richtigkeit und Vollständigkeit der vorstehenden Angaben. 
 
 
 , den  

 
 
 
             

(Rechtsverbindliche Unterschrift) 
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